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in den USA

Dr. iur. Robert Adam

iegsdienstverweigerer

In den USA ist — wie in der Schweiz — die Dienstverweigerung ein
Politikum geworden. Vor allem geht es um die Kriegsdienst-

verweigerer und Deserteure aus der Zeit des Vietnamkrieges.

Kriegsdienstverweigerer und Deserteure

Am Tage nach seiner Amtseinfiith-
rung (20. Januar 1977) erlieB Prisident
Carter eine Amnestie fiir Kriegsdienst-
verweigerer, jedoch nicht fiir Deser-
teure. Er hat damit einen &hnlichen
Sturm in der Offentlichkeit hervorge-
rufen wie sein Amtsvorginger Ford
mit der kurz nach Amtsiibernahme aus-
gesprochenen Amnestie fiir Prisident
Nixon. Da die andern Beteiligten am
Watergate-Skandal zu Gefdngnisstra-
fen verurteilt worden sind, wurde Ford
wihrend seiner zweieinhalbjdhrigen
Amtszeit immer wieder Verletzung des
Grundsatzes der Gleichheit vor dem
Gesetz vorgeworfen. Als Carter bei der
| Wahl mit knapper Majoritit siegte,

wurde sogar behauptet, da3 Ford die
zur Wiederwahl bendétigten Stimmen
durch die Amnestierung Nixons ver-
loren habe.

Zu unterscheiden ist zwischen Kriegs-
dienstverweigerern und Deserteuren. Ein
Kriegsdienstverweigerer (draft evader)
ist ein Mann, der sich fiir die Einzie-
hung zum Militdrdienst nicht registrie-
ren 148t oder, wenn er eine Vorladung
fiir die Registrierung erhilt, nicht er-
scheint. Ein Deserteur ist ein Soldat,
der als Mitglied der bewaffneten Macht
sich von seiner Truppe ohne Erlaubnis
entfernt und nicht zuriickkehrt.

Kriegsdienstverweigerer

Die Beteiligung der USA am Viet-
namkrieg begann im Jahre 1964. Der
im Jahre 1967 erlassene Military Selec-
tive Act beriicksichtigt Bedenken aus
Gewissensgriinden in der Weise, dal3 er
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vom Wehrdienst Personen befreit, «de-
ren Gewissen, angefacht durch tief-
liegende moralische, ethische oder reli-
giose Auffassungen, ihnen keine Ruhe
und keinen Frieden bringt, wenn sie
sich dazu entschlieen wiirden, ein Teil
des kriegerischen Geschehens zu wer-
den». In der Entscheidung Elliott
Asthon Welsch versus United States
vom 15.Juli 1970 hat der Supreme
Court mit vier zu drei Stimmen auch
die bloB moralische Uberzeugung des
Klagers, der sich nicht auf religiose

~ Motive berufen hatte, als berechtigten

Grund zur Wehrdienstverweigerung
anerkannt, da «sein Glaube die Rolle
einer Religion spiele und als solche in
seinem Leben fungiere».

Die Kriegsdienstverweigerer (con-
scentious objectors) fallen in drei Grup-
pen:

a) die IAO-Gruppe (Klasse IA: ob-
jectors), Minner, die es zwar ablehnten,
im Krieg Menschen zu toten oder Waf-
fen zu tragen, aber bereit waren, andere
Dienste in der bewaffneten Macht zu
leisten; sie wurden meist als Sanitéter
verwendet ;

b) die 10-Gruppe (Klasse I: objec-
tors), Ménner, die jeden Dienst in der
bewaffneten Macht ablehnten, aber be-
reit waren, sich zu einem Zivildienst
einberufen zu lassen;

¢) die Absolutisten, die sich bei Auf-
ruf ihres Jahrgangs nicht registrieren
lieBen, der Einberufung nicht Folge lei-
steten, obwohl die Begriindung der
Weigerung aus religioser oder Gewis-
sensiiberzeugung dem Local Board
(Einberufungsbehorde) nicht glaub-
haft erschien, auch der Aufforderung
zum Ersatzdienst nicht Folge leisteten

oder ihn vor Ablauf der 24 Monate
verlieBen.

Nur die Absolutisten konnten als
Kriegsdienstverweigerer bezeichnet wer-
den. Uber ihre Zahl gehen die Schét-
zungen weit auseinander, da die Wehr-
pflichtigen, die bei den Einberufungs-
stellen nicht erschienen sind, statistisch
nicht zu erfassen waren. Carters Presse-
sprecher Powell erklarte, wahrschein-
lich gehe die Zahl in einige Hundert-
tausende. Beamte des Departement of
Defense hatten schon vorher erklart,
die Zahl liege jedenfalls iber hundert-
tausend.

Die Amnestie

Die Folge der Amnestie ist, daf} die
Betroffenen, soweit sie im Ausland
sind, ohne Furcht vor Bestrafung oder
sonstige Nachteile zuriickkehren kon-
nen, soweit sie im Inland sind, keine
«Entdeckung» mehr befiirchten miis-
sen. Wenn sie inzwischen eine andere
Staatsangehorigkeit angenommen ha-
ben, sind sie bei einem Antrag auf
Wiedereinbiirgerung den gleichen Be-
dingungen unterworfen wie andere
Ausldnder.

Die jetzige Amnestie unterscheidet
sich von der Teilamnestie, die Prisi-
dent Ford am 16. September 1974 er-
lassen hat, in folgenden Punkten:

Damals wurden auch Deserteure ein-
geschlossen; jedoch wurden sie ebenso
wie die Kriegsdienstverweigerer be-
gnadigt, wenn sie sich bereit erklérten,
sich bis zu zwei Jahren in einem ge-
meinniitzigen Zivildienst verwenden zu
lassen, der fiir die Kriegsdienstverwei-
gerer in der Zeit der allgemeinen Wehr-
pflicht eingefiihrt worden ist. Die allge-
gemeine Wehrpflicht wurde am 1. Juli
1973 abgeschafft und durch das Frei-
willigensystem ersetzt. Von der Ford-
Amnestie machten 15468 Kriegsdienst-
verweigerer und Deserteure Gebrauch,
schitzungsweise eine von je sechs der
in Betracht kommenden Personen.
Viele betrachteten den Ersatzdienst als
indirekte Bestrafung und Herabwiirdi-
gung in der Offentlichkeit.

Schon die Ford-Amnestie war auf
starke Kritik gestoBen, die jetzt auch
die Carter-Amnestie zu erdulden hat,
obwohl sie die Deserteure ausschlief3t.
Zweifellos ist das Verlassen der im
Kampf stehenden Truppe ein schwe-
reres Vergehen als die Nichtregistrie-
rung zum Militardienst. Doch ist dieser
VerstoB seit dem Inkrafttreten des Mili-
tary Selective Act von 1967 anders zu
bewerten; denn wenn der Staat dem
Conscentious objector so weit entge-
genkommt, daB er ihn vom Dienst mit
der Waffe befreit, kann er sehr wohl
verlangen, daB sich der Befreite wenig-
stens dem Ersatzdienst unterzieht.
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Wie gegen die Ford-Amnestie gehen
auch diesmal die Hauptwiderstinde von
Militarkreisen aus. Die militdrische
Disziplin werde fiir alle Zukunft unter-
graben. Die Verbinde der Veteranen
betrachten die Entscheidung des Prisi-
denten als einen Schlag ins Gesicht der-
jenigen, die ehrenvoll ihre Pflicht erfillt
haben, dafiir gestorben, verwundet
oder in Gefangenschaft geraten sind.

Im KongreB sind die Meinungen ge-
teilt. Der republikanische Senator Ro-
bert Doll sagte: «Unsere Demokratie
ist gegriindet auf Gehorsam gegeniiber
dem Gesetz. Ich bin bekiimmert, dal}
Ungehorsam ohne Strafe verziehen
wird. Prisident Carter hat das getan,
um den Ultraliberalen, die ihn gewihlt
haben, einen Gefallen zu tun.»

Aber auch in der Demokratischen
Partei wird Kritik geiibt. Der demo-
kratische Senator Richard White be-
merkte: «Nach meiner Meinung ist die
Amnestie ein Fehler. Sie ist ein schlim-
mer Vorgang, der die etwa notwendige
Wiedereinfithrung der Wehrpflicht un-
tergraben wird.»

Andererseits sagte der demokrati-
sche Senator George McGovern, der
als Prasidentschaftskandidat Nixon un-
terlegen war: «Die Amnestie ist ein
kithner und begriiBenswerter Schritt,
der mit Carters Ziel, der Vietnaméira
ein Ende zu setzen, libereinstimmt.»

Die Deserteure sind nicht zufrieden,
daB sie ausgeschlossen sind. Sie ver-
langen eine allgemeine Amnestie. Wer
sich geweigert habe, am unseligen
Vietnamkrieg teilzunehmen, sei kein
Krimineller; im Gegenteil, er miisse
fiir seinen personlichen Mut Anerken-
nung finden.

Auch in der Offentlichkeit sind die
Meinungen geteilt. Von den vielen Stim-
men, die sich mit Carters Entschlul3
kritisch auseinandersetzen, sei eine Er-
klarung eines angesehenen Professors
der Cornell-Universitit zur Ford-Am-
nestie gegeniibergestellt, der auch dies-
mal eine gewisse Berechtigung nicht
abgesprochen werden kann: «Ist es
nicht eine Travestie der amerikanischen
Demokratie, wenn wir den deutschen
und japanischen Kriegsverbrechern
Amnestie gewihrt haben und sie unsern
eigenen S6hnen verweigern 7»

Priasident Carter hat das Pentagon
beauftragt, die Auswirkungen zu unter-
suchen, die eine Erstreckung der Amne-
stie auf die Deserteure zur Folge haben
konnte. Damit wird der Kampf wohl
fortgesetzt; er zeigt, wie unendlich
schwer es ist, in einem Krieg, der die
Nation in zwei Lager gespalten hat,
den inneren Frieden wiederherzustel-
len. [ ]

Panzerabwehrmunition

Lt Andreas W. Fischer

Vielfiltig ist die Art der Panzerabwehrgeschosse, von denen die
Hohlpanzergranate heute die am weitesten verbreitete ist. Aber auch
Neuentwicklungen sind im Gange. Zehn GeschoBarten werden im

Aufbau und in der Wirkung beschrieben.

Geschichtlicher Uberblick

Ende des ersten Weltkrieges war
Deutschland das einzige Land, das ei-
gentlichen Panzerangriffen ausgesetzt
war und neben der Panzerabwehrmuni-
tion fur die Artillerie eigentliche Pan-
zerabwehrwaffen entwickelt hatte. Die
damals eingesetzten Geschosse basier-
ten auf dem physikalischen Prinzip der
kinetischen Energie und beschéddigten
oder zerstorten ein Fahrzeug, indem
sie die Panzerung durchschlugen und
als Querschldger im Innern des Fahr-
zeuges ihre Wirkung erzielten. In der
Wirkung nicht minder waren die durch
den Durchschlag verursachten hei3en
Splitter, die insbesondere auch die
Munition und den Treibstoff gefahr-
deten.

Zwischen den beiden Weltkriegen ent-
wickelte man Panzerabwehrwaffen —
Kaliber 12 bis 75 mm —, die die Panze-
rung der damaligen Panzerfahrzeuge
durchschlugen.

Um auch dickere Panzerung durch-
schlagen zu konnen, erhielten die Pan-
zerabwehrwaffen im zweiten Weltkrieg
groBere Kaliber und Anfangsgeschwin-
digkeiten. Um zudem einen sicheren
Durchschlag zu gewahrleisten, hat man
das GeschoB nach und nach mit einer
Kappe und spater mit einem Wolfram-
karbidkern versehen. Spiter gelangten
auf chemischer Energie basierende Ge-
schosse zur Einfithrung und fanden
weit herum, so bei Gewehrgranaten,
aber auch bei der Artillerie, bei Rake-
tenwerfern, riickstoBfreien Geschiitzen
und anderem mehr Verwendung.
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Heutzutage ist die Hohlpanzergra-
nate (HEAT-GeschofB!) weit verbrei-
tet, obwohl die APDS- und die
APFSDS-Geschosse den Hauptanteil -
der Kampfpanzermunition ausmachen,
wobei aus den neuesten Entwicklungs-
tendenzen ersehen werden kann, daBl
die Hohlpanzergranate zwar die profi-
lierteste  Panzerabwehrmunitionsart
bleiben wird, fir die Kampfpanzer im
speziellen  aber  weiterentwickelte
APFSDS-Geschosse bevorzugt werden
diirften. ‘

Vollkerngeschosse

AP-Geschosse: Die AP-Geschosse
(Bild 1a) bestehen zur Hauptsache aus
einem massiven, gehidrteten Hochqua-
lititsstahl. Dabei ist es von besonderer
Wichtigkeit, daB das GeschoB3 beim
Aufschlag kompakt bleibt, ansonsten
der SchuB auf Grund seiner eigenen
Energie versplittert; die betont kom-
pakte Form soll dabei helfen, dies zu
vermeiden. Bei nicht rechtwinkligem
Aufschlag hilft die stumpfe Nase mit
den durch den Aufschlag verursachten
gewaltigen Reibungskriften, den Schuf3
in eine bessere (lies: mehr rechtwink-
lige) Lage zu bringen (siehe Skizze 1a).
Das GeschoB muB deshalb auch die
durch solchen abrupten Richtungs-
wechsel hervorgerufenen Seitendriicke
aushalten konnen. Die AP-Geschosse
erzielen ihre Wirkung mit dem Durch-
schlagen der Panzerung, wobei die

! Eine Erlduterung der englischen Abkiir-
zungen findet sich in einer Ubersicht am
SchluB.

204

ASMZ Nr. 5/1977




	Amnestie für Kriegsdienstverweigerer in den USA

